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Seit 2012 nominiert UIPRE mit Mitträgern aus Medienwirtschaft, Wirtschaft und Institutionen einmal im Jahr 
eine durchrecherchierte Adresse für den Negativ-Preis „IFPA-Award“ der internationalen Journalistenver-
einigung. Soweit Nominierungen nicht genügen, gibt es sogar eine richtige Auszeichnung zum Aufhängen. 
Dass und wie auch größte erste Adressen des Bankwesens mal in kleinen, mal in beachtlichen Milliarden-
Dimensionen täuschen, lügen, tricksen und sich etwa durch ihre Zinspolitik bereichern, beweist nicht nur die 
Wirecard-Story. UIPRE verweist auf aktuelle redaktionelle Beiträge aus dem Umfeld der L- und BW-Bank 
(www.medienreport.de).  Das hier nur als Schlagwort aufgegriffene „Wirecard“-Wesen der Deutschen Bank 
ist – relativ gesehen – schon uralt.  Ein „institutionelles“ Projekt „startsocial“ des Münchener Vereins 
startsocial e.V. war eigentlich nur ein Instrument von und für interessierte Verkehrskreise, frühzeitig mittels 
Kommunikations- und Medien-Business und der neuen Wortassoziation aus dem Umfeld von „Social Media“ 
die strategische Markt- und Imagevorbereitung ihrer  
Vereinsmitglieder bereichernd. Hier war vor Jahren offenbar  
die nützliche Verbindung und Benutzung zum europäischen  
Meisterwettbewerb Corporate Media unter zu Hilfenahme  
eines liebenswerten fleißigen und naiven Fotografen angezeigt.  
Für das Bank- und Finanzwesen war etwa entscheidend,  
die bevorstehende deutschlandweite Zwangsdigitalisierung  
mit Leistungsreduzierungen, Geschäftsstellenschließungen  
und der Entlassung eher zehntausender als tausender  
Mitarbeiter vorzubereiten und zu nutzen. Dafür gab es von  
den „Sponsoren“ gestellte Multiplikatoren, die sich harmlos  
„Coachs“ nannten und sogar Juroren für den startsocial-Preis  
eine Deutsche Bank-Direktorin Petra Stange, die im  
eigentlichen Amt ganz anders tätig war. 
Für das Bank- und Finanzwesen war etwa entscheidend,  
die bevorstehende deutschlandweite Zwangsdigitalisierung mit Leistungsreduzierungen, 
Geschäftsstellenschließungen und der Entlassung eher zehntausender als tausender Mitarbeiter 
vorzubereiten und zu nutzen. Dafür gab es von getroffenen Kreisen und „Sponsoren“ Strategien und 
gestellte Multiplikatoren, die sich im hier behandelten Fall harmlos „Coachs“ nannten und sogar Juroren für 
den startsocial-Preis stellten, etwa eine Deutsche Bank-Direktorin Petra Stange, die im eigentlichen Amt 
ganz anders tätig war. Die auch staatlich geförderte unreflektierte Zwangsdigitalisierung, die 
Dienstleistungsreduzierung und der ermöglichte Daten- und Identitätsmissbrauch entspricht keineswegs 
gesellschaftlichen Bedürfnissen, den interessierte Verkehrskreise im Einvernehmen mit Bank- und  
„Bertelsmannstiftungen“ Glauben machen wollten. Die Deutsche Bank, im 2. Coronajahr laut Christian 
Sewing mit rund einer Milliarde Quartalsgewinn glänzend,  beschreibt 2013 ihr Wirken und ihre Ziele in einer 
startsocial-Broschüre so: 

 
 
Selbst die Macher der „Familie Gassenhauer“ glaubten noch das Sozialisationsinteresse ihrer Förderer und 
der sie unterstützenden Merkel, so die Bewertung aus Außensicht. Solche Hilfestellungen wurden bei 
Wirecard 2019 durch höchste Politik besonders plakativ. Beides, Wirecard und Bankcard-Stange, kommen 
aus dem gleichen Kulturhintergrund. Dabei bedarf es solcher sozialen  und sozialisationsfördernden Projekte 
tatsächlich – jedoch kaum nach der Strickart von Allianz und Deutsche Bank, die sich von wertenahen 
Leitenden wie viele erste Wirtschaftsadressen bereits seit den 90 Jahren getrennt haben. Dass und wie 
politisch-gesellschaftliche Kontrollen versagen, ist zweifellos jenen Beratern und Lobbyisten zu verdanken, 

 
Fotoquelle: startsocial e.V. München 



die nicht Lauterkeit und gesellschaftlichen Bedarf zulassen, sondern solche Aktivitäten weg- und ausfiltern 
und eigene Positionen dank wirtschaftlicher Macht oder gemeinsamer politischer Interessen durchsetzen. 
Dies geschieht tatsächlich auf allen Ebenen und selbstverständlich auch in allen (Bundes-) Ländern. 
Corporate Media vertritt dagegen allein in der Expertenbewertung von Tools, Systemen, Medien und 
Kommunikationslösungen im Gegensatz zu beeinflussbaren Juroren üblicher Festivals – wie kürzlich das 
Stuttgarter MFG/SWR-Dokumentarfilmfestival, in dem Beitragseinreicher Veranstalter und Juroren immer 
wieder täuschen und bescheißen können. Der Entschuldigung der Filmemacherin Elke Margarete 
Lehrenkrauss für verschwiegene inszenierte Prostituierten-Darstellungen in „Lovemobil“ nach dem 
Erwischtwerden fehlt – wie den relativierenden Aussagen der Veranstalter, jede Glaubwürdigkeit.  
Tatsachen und Inszenierungen mit oder ohne Beherrschung handwerklicher Fertigkeiten erzeugen in jedem 
Rezipienten Wirklichkeitsbilder, die hinterfragen lassen müssen, was war bzw. ist die Absicht, bestimmte 
Bewertungsklischees zu erzeugen oder zu bedienen.  
 
Wenn gerade einem Dokumentarfilm eine „Unschuldsvermutung“ zum Zwecke der Glaubwürdigkeit dient, 
müssen sich auch die Veranstalter und Festival-Promotoren an sich fragen lassen, wessen Meinungsmache 
sie eigentlich vertreten und fördern wollen. Das es politische Förderer und Kompetenzen von zweifellos 
notwendigen korrekten und sachgerechten Bewertungen gibt, darf nicht im Umfeld des MFG-Kreises, naher 
Verbände, lehrender Medienakademien und erheblich beschränkter Festivalmäzene gesucht werden. Oder 
sollten etwa sie Ziele und Inhalte nahegelegt oder mit ihrer ganzen Kompetenz von gesellschaftlicher 
Inkompetenz vorgegeben haben? Mit den relativierenden Aussagen der Veranstalter verlieren letztlich auch 
sie jede Glaubwürdigkeit und machen ihr „Filmfestival“ zu einer Gefälligkeits- und Businessveranstaltung von 
geringem gesellschaftlichen Wert. Warum nicht die Wahrheit sagen, dass die Geldhonorierungen von 
Auszeichnungen nicht handwerklichen Beruf und Kreativität würdigen und attestieren, sondern als ein seit 
Jahrzehnten gepflegtes Geschäftsmodell zum Absatz des „Filmproduktes“ gleichermaßen den Veranstaltern 
und Einreichern dient. Und das wissen auch die Juroren und Förderer, die keineswegs professionelle 
objektivierte Maßstäbe vertreten, sondern „Gefallen“ beurteilen und lieber „Gefälligkeiten“ folgen und mit 
Diffamationen verteidigen. Tatsachen und Inszenierungen mit oder ohne Beherrschung handwerklicher 
Fertigkeiten erzeugen in jedem Rezipienten Wirklichkeitsbilder, die zu hinterfragen sind. Wenn gerade einem 
Dokumentarfilm eine „Unschuldsvermutung“ zum Zwecke der Glaubwürdigkeit dient, müssen sich auch die 
Festival-Promotoren an sich fragen lassen, wessen Meinungsmache sie eigentlich vertreten und fördern 
wollen. Dass es politische Förderer und Kompetenzen von zweifellos notwendigen korrekten und sach-
gerechten Bewertungen gibt, darf allerdings nicht im Umfeld des MFG-Kreises, naher Verbände, lehrender 
Medienakademien und erheblich beschränkter Festivalmäzene gesucht werden, die obendrein den freien 
Filmmarkt durch Auftragsproduktionen schädigen. Sogar 2020 durch Landesrechnungshöfe gesichert.  
 

 



 

 
 
Objektivität, Präzision, Schärfe und Medienwirkung sind vielleicht gewichtiger und kulturbildend, als 
Wettbewerbsrankings. Corporate Media  (www.corporate-media-masteraward.com) vertritt mit Public Media 
und Science Media im vierten Jahrzehnt diese einzigartige Sicht auf transparente und demokratische UE- 
und Wirtschaftskultur. Die Veranstalter, die  Mitträger und die exzellenten Juroren waren und wurden stets 
der Wahrheit verpflichtet. Sie verzichteten grundsätzlich auf nicht objektivierbare Rankings und Tricks und 
traten niemals um der Bezahlung und der falschen öffentlichen Meinungsbildung Willen Überlegungen 
anderer Wettbewerbe und späterer Plagiatoren von Cannes, Wien, Berlin, Stuttgart und Hamburg nahe, um 
publizistischen und wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen und sich abzugrenzen. Für die innere 
Hygiene standen jeweils hochseriöse Namen als Jury-Sprecher wie Werner van Appeldorn, Richard Schöps, 
Prof. Dr. Helmut Niegemann, Egbert Gerauer und Jürgen Faust.  
 
Der IFPA-Award von UIPRE kontrastiert - vergleichbar mit Prüfentscheidungen des Deutschen Presserates - 
die kommunikativen und medialen Widerlichkeiten der gesellschaftlichen Täuschung durchaus erster 
Adressen aus Politik-, Wirtschaft-, Banken-, Lehr-  und Rechtswelt. Er hält aufgrund seiner 
Objektivitätsorientierung und seines Bewertungsmodells einen vergleichbaren wissenschaftlich-
methodischen Ansatz. Die erste Auszeichnung mit dem IFPA-Award wurde 2012 an die kriminelle Schweizer 
Vereinigung iepa im Haus der Baseler St. Alban Anlage 58 vergeben (Originaldaten unter 
http://www.corporate-media-
masteraward.com/mediapool/download/pdf/UIPRE_Pressemeldungen_zum_IFPA_Award_u_iepa_Preistrae
ger_27-02-2013.pdf ). Die bei dem Baseler Gastgeber Zanotelli AG für Guido Johannes Wasser 
untergebrachte iepa teilte 2015 dem Düsseldorf Landgericht für sein von Dieter Neumann, Bernhard Krieg 



und Wolfram Bangert betriebenes Verfahren Az. 2a O 265/14 seine angebliche „Vereins-Insolvenz“ mit.  
Dem Rechtswesen war offenbar neu, dass kriminelle Vereinigungen, die seinerzeit von Vorständen des 
Kölner Akeur e.V. begleitet wurden, Insolvenz erklären können. Der kriminelle iepa-Kreis sorgte nicht nur für 
UIPRE-Kontensperrungen bei diversen Banken (u.a. Credit Suisse, Deutsche Postbank, Postfinance u.a.), 
er eignete sich auch mit Hilfe des DPMA Deutsches Patent- und Markenamt Markenrechte an, stellte 
gefälschte Presseausweise aus und klaute das gesamte UIPRE-Vermögen von Konten mit Hinweisen auf 
frühere Geldwäscheeingriffe und journalistische Ausforschungen. Dies alles mit Wissen und fern jeder 
Verschwörungstheorie des damals höchsten Schweizer Heereskripobeamten Stephan Klossner in Sarnen 
und dem informierten VBS-Nationalrat. In übelster Weise gefördert durch Ermittlungsversagungen diverser 
Staatsanwaltschaften, OLGs, dem BPatG und dem BGH sowie u.a. deutschen und Schweizer Ministerien – 
zuletzt am 22.01.2021 durch Versagung eines Ermittlungserzwingungsverfahrens. Das entschied das OLG 
München zugunsten der DPMA und die eigentlichen und bekannten Täter aus dem früheren Umfeld 
militärischer Abschirmdienste (Az.: OLG München 4 WS 214/20 KL-216/20KL; 201 ZS 3059/20 b und 123 Js 
152495/20). UIPRE, 1959 gegründet,  schreibt und publiziert mit seinem „Board of Director“ zumindest nach 
dessen Wahl und Arbeitsaufnahme am 03.09.2011 auch des Projektes „IFPA-Award“ grundsätzlich stets 
prüfbare Fakten, belegt sie und macht sie dann öffentlich, wenn Beteiligte, Recht und Politik versagen und 
vertuschen. UIPRE verfolgt klare journalistische Werte – nicht nur gegen vorgebliche Schreiber und Vertreter 
aus eigenen Reihen, sondern auch zugunsten von echten Kolleginnen und Kollegen sowie für Veranstalter 
und Verkehrs- und Rechtskreise. Grundlage ist prinzipiell geltendes Presserecht und die offene OSCE-
Prägung sowie berufliche und demokratische Lauterkeit und Verlässlichkeit europäischer Kultur-Prägung.  
Nützliche Recherchedaten sind abzurufen unter https://www.yumpu.com/la/document/read/21165029/uipre-
pressemeldungen-zum-ifpa-award-u-corporate-media und unter 
http://www.medienreport.de/pdfdokumente/UIPRE%20Medienreport%20Special%20Fake%20News%202Q1
7%20382%2005-07-2017.pdf.  
 
IFPA-Award Fälscher-Nominierungen: Stange und die D eutsche Bank (Autor: Norbert Schreiber, 
25.04.2021) 
 

 (Foto: Medienreport-9.2014) 

 
Dokuauszug:  Frau Petra Stange, 2014 Direktorin und reisende Referentin der Kartenentwicklung Deutsche 
Bank, wurde 2014 als Jury-Mitglied des europäischen Meisterwettbewerbes Corporate Media für „Anwender“ 
berufen. Die Berufung erfolgt ausschließlich nach Kompetenzkriterien. Für P. Stange und ihren Dienstleister 
Tino Pauli Medien Design wurde im Jury-Hotel Bad Boll das erbetene Doppelzimmer zu Lasten der 
Veranstalter gebucht. Juroren sind Gäste der Veranstalter. Einreicher und Präsentatoren sind dagegen keine 
Gäste. Dass Juroren in Einzelfällen einen Bezug zu einer zu prüfenden Lösung haben, schließt prinzipiell die 
Bewertungsmitwirkung und die räumliche Anwesenheit aus. So auch hier. 
 
2014 hatte Frau Stange den Einreicher Pauli Medien-Design beauftragt, die Lösung „Familie Gassenhauer“ 
als  ihr Konzept und als mediale Lösung zur Bewertung der Deutsche Bank-Arbeit anzumelden. Sie hatte der 
Jury ihr DB-Konzept vorgetragen und musste dann den Bewertungsvorgang räumlich verlassen. Was die 
Juroren nicht wussten: Tatsächlich war Stange auch als DB-Vertreterin bereits in der Jury des politischen 
„StartSocial“-Projektes gemeinsam mit den anderen ersten Adressen der Wirtschaft tätig geworden und 
damit mitverantwortlich für eine Auszeichnung durch die Bundeskanzlerin Merkel (deren Mitarbeiter die 
tatsächlichen Hintergründe, Einflussnahmen und Motive kannten – oder auch nicht). Juristisch entstand hier 



– wie bei Wirecard – die Frage der betrügerischen vorsätzlichen Beihilfe durch Mitwisserschaft, die 
Unterstützung durch grobe Fahrlässigkeit oder gar der Betrug durch Initiatoren von außen.  

 
Anders gesagt: Unter den rund 5.500 zur Qualitätszertifizierung angemeldeten europäischen Bewertungen in 
32 Jahren gab es durchaus seltene gut vorbereitete Präsentationen, die genauere Absichtenprüfungen 
erforderten und erlaubten. Jedoch: Unabhängig von der Güte der Projektlösung lässt Corporate Media 
prinzipiell keine Jury-Täuschungen und betrügerische Eingriffe auf das Bewertungsgeschehen und auf 
Juryabsprachen untereinander, geschweige denn von außen zu. Grundlage ist die Einhaltung aller 
Proceediungs. Da der Anmelde-Vorgang der Deutschen Bank auf höchster Ebene mitgeteilt wurde und 
bekannt war und die Bank wissentlich nicht nur keine Klärung herbeigeführt hatte, sondern nach Angaben 
der Petra Stange gegenüber dem Hanauer Amtsgericht auch durch ihre DB-Rechtsabteilung gedeckt wurde, 
wurde die von der DB beauftragte Rechnungsstellung an den Dienstleister Pauli Medien zunächst bei Frau 
Stange angemahnt. Weil weder Frau Stange noch die deutsche Bank bezahlten, wurde auf den 
entschiedenen Rechtstitel Lohnpfändung und anschließend Haftbefehl beantragt. Die Folge: Die DB erklärte 
Frau Stange als mittellos und insolvent; die vorgetragene Forderung würde erst lange nach der Abgeltung 
anderer Forderungen ausgeglichen werden können.  
 
Medienreport stellt fest:  2014 hat sich das von Frau Angela Merkel und dem Bundeskanzleramt und mit 
Sponsor-Adressen wie Allianz, Atos, Deutsche Bank, McKinsey und ProSieben initiierte bzw. geförderte und 
dort „ausgezeichnete“  Projekt „Familie Gassenhauer“ über die Anmeldung zum europäischen 
Meisterwettbewerb Corporate Media eine Gesamtauszeichnung erhalten, die aufgrund fehlender seriöser 
Grundlagen, die Corporate Media-Juroren, Veranstalter und die Öffentlichkeit täuschten. Die Deutsche 
Bank-Direktorin P. Stange hatte die von ihr über Dritte beauftragte und autorisierte Wettbewerbsanmeldung 
sowie weitere Leistungen nach Abstimmung mit der DB-Rechtsabteilung in dem Gerichtsverfahren AG 
Hanau 35 C 169/16 (15) bestritten und auch ihre anteilig berechneten Gebühren nicht bezahlt. Darüber 
hinaus nutzte sie als nominierte Erstjurorin einen Gaststatus, der durch das anschließende Geschehen in 
keiner Weise gerechtfertigt war.  Stattdessen haben Stange und die Deutsche Bank ein Vielfaches an 
Rechercheaufwandsgebühren, Rechtsanwaltsgebühren und Zeugenaufwendungen sowie 
Gerichtsfahrtkosten bis zum Tag dieses Beitrages verursacht. Weder diese Aufwendungen noch der 
ergangene Rechtstitel nach Verurteilung der DB-Mitarbeiterin wurden jemals bezahlt. Alle Veranstalter und 
Macher haben seitdem eine Anerkennung des seriösesten europäischen  Meisterwettbewerbes Corporate 
Media benutzt, die den Ostgroßefehnern vom früheren Leinerstift zustanden, nicht jedoch dieser 
„Konstellation“. Unstrittig bleibt die Anerkennung des pädagogisch-inhaltlichen Projektes an sich und seine 
engagierten Mitwirkenden.  
 
So wird die Geschichte verständlich:  Petra Stange gehört zur höchsten Managementebene der 
Deutschen Bank und berichtet in Linkedin 2018, dass sie seit mehr als 18 Jahren in Wirklichkeit Marketing 
Management Deutsche Card Services verantwortet.  Auffällig ist ihr Wirken bei dem Thema „Building a 
European Card Scheme in Coorperation with 24 European Banks“ als Wirecard sein Wirken und seine 
Geschäftsverbindung mit der Deutschen Bank besser sichtbar machte. Während Wirecard noch in einem 
Projekt „Panther“ die Deutsche Bank übernehmen wollte, schließt laut NTV jetzt die Deutsche Bank nicht 
aus, Teile von Wirecard zu übernehmen. Dass diese Kooperationen nicht an Stange vorbeigegangen sein 
können, lassen merkwürdige Bestätigungen der DB-Personalverantwortlichen ahnen, die behaupteten ihre 
Mitarbeiterin sei von Gläubigern verfolgt und Pleite.  



DB-Direktorin Stange zählte sich Jahre nach dem verlorenen Prozess bei Linkedin 2018 selbst zu den 
Gruppen-Verbindungen American Express, Insight Cards und Pa.., espear Alumni, Cards and Electronic und 
mPOS W.I.S.E., während sie auf Antrag der Medienreport Verlags-GmbH seit 2017 per Haftbefehl gesucht 
wird und angeblich nirgends anzutreffen ist. Am 30. April 2021 ist Frau Stange weiter DB-Direkto rin (s.u.)  

 
 
 



 
 
Warum Petra Stange dennoch nicht in Deutschland auffindbar ist und vielleicht im Blick auf 
Wirecard auch nicht sein soll, erklärt die Nachricht von arounddeal.com aus Brasilien: 
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Haftbefehl 

 
 
 



Bericht an die anwaltliche Vertretung der Medienrep ort Verlags-GmbH – GB Corporate Media 
 
Bundespreisverleihung „Doku Familie Gassenhauer u.a .“ – 03.06.2014 Bundeskanzleramt 
MediaNight 2014  - Rohschnitt des Referates – Medien- und Ablaufsteuerung der Einspielungen und ppt-
Charts: Tino Pauli Mediendesign 
 
 
Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Zielfleisch, 
 
am 13.12.2016 haben wir vor dem AG Hanau den Verfahrenstermin 35 C 169/16 (15) „Medienreport ./. Petra 
Stange (DB Deutsche Bank, startsocial) aufgrund der persönlichen Vorladung des GF Rolf G. Lehmann 
wahrgenommen. Die um 11.00 h angesetzte Verhandlung war um ca. 11.30 h beendet.  
Wir sind mit dem PKW Kia Carnival WN-MR1200 ab 07.30 h angefahren und um 16.00 h zurückgekommen 
(8,5 Stunden). Wir haben einen km-Aufwand von 456 km abzurechnen.  
Für den Ausfall des MR-Geschäftsführers sind 8,5 Std. x € 175,- abzurechnen.  
 
Soweit Sie zur Kostenfestsetzung eine Aufstellung machen, bitten wir, dies mit den bisherigen (an Sie 
ausgeglichenen) Aufwendungen als Forderung  hineinzunehmen oder um einen Hinweis, wie wir die 
Aufwendung ausgleichen sollen.  Für die sonstigen Aufwendungen (zur Vermeidung der Klage) habe ich 
gegenüber der Bank einen Aufwand von 29 Stunden belegt und geltend gemacht. Dies haben Bank/Stange 
dahingehend ignoriert, als dass sie das Verfahren durchgezogen haben.  
 
Als journalistische Zeugin hat mich Isa Lehmann begleitet. Wir gehen davon aus, dass Ihnen das Urteil 
zugestellt wird. Das AG/LG Hanau ist aufgefallen durch höchste Sicherheitskontrollen jenseits von 
Prüfkontrollen von Auslandsflügen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Medienreport Verlags-GmbH 
Rolf G. Lehmann 
Anlage: PDF „Zum Verlauf“ 
 
 
Zum Verlauf (Auszug): 
 
Frau Petra Stange ist selbst erschienen und erklärte, sie sei Direktorin der Deutschen Bank und 
verantwortlich u.a. für ein DB-Marketingprojekt  und den bei der Bundeskanzlerin A. Merkel und einem 
industriellen Veranstalterkreis angesiedelten „Wettbewerb startsocial“. (Anm.: Im Netz präsentierte sich 
Stange selbst 2018 als DB-Direktorin für spezielle Aufgaben u.a. auf dem Card-Sektor).  
Entgegen der richterlichen Aufforderung am 23.08.2016, sich zu der Forderung, dem Sachverhalt und der 
Zeugenaussage Tino Pauli zu erklären, hat sie sich nicht bis zum Verhandlungstermin geäußert. In der 
Vorgabe gegenüber ihrer öffentlichen Präsentation ließ sie sich als „Social Coach“ der Deutschen Bank 
vorstellen. Nachdem Medienreport den Deutsche Bank-Vorstand wegen der Klagepeinlichkeit aufgefordert 
hat, eine außergerichtliche Klärung zu organisieren und die Kosten und Aufwendungen zu erstatten, wurde 
Medienreport vor etwa neun Tagen vom Chef des Projektes angerufen, der eine Klärung bis 09.12.2016 
zusagte, weil Frau Stange erst an diesem Tag zurückkomme. Die Angelegenheit wurde nicht erledigt. 
 
Frau Stange hat sich dagegen mit einer Frau Engel von der Rechtsabteilung der Deutschen Bank beraten 
und mit dieser vereinbart, dass sie zunächst den Vorgang nach ihrer Darlegung allein vertritt. 
Frau Stange hat den Zeugen Tino Pauli der Lüge beschuldigt und dem Richter vorgetragen: Sie habe 
keine Auszeichnungen bestellt und Herr Pauli sei nicht zur Preisbestellung beauftragt worden; er sei in 
keiner Weise autorisiert gewesen, irgendetwas abzustimmen. Vielmehr habe er nur eine Dokumentation 
gemacht und mit ihrer Genehmigung das startsocial-Projekt „Gassenhauer“ bei Corporate Media eingereicht, 
wo sie es der Jury präsentierte.  
 
Weiter:  Am Tage der Preisverleihung habe Frau Stange Herrn Pauli angerufen, dass sie nicht zur 
Preisverleihung komme, das Projekt im MasterMonitoring nicht vorstelle, keine Preise haben wolle, keine 
Bewirtung buche, sie wolle auch nicht auf ihre Kosten 300 km anfahren. Herr Pauli hat dann nochmal 
ausdrücklich gebeten, dass Sie die Präsentation mache, weil er kein verantwortlicher DB-Projektträger sei 
und dies nicht seine Aufgabe wäre. Frau Stange hat auf direktes Befragen des Richters dargestellt, dass 
Herr Pauli sie bedrängt habe, den Termin wahrzunehmen, weil er dazu unfähig sei; sie hat lt. Gerichts-
Protokoll dreimal verneint: haben Sie Pauli beauftragt, sollte er die Preise und das Abendessen bestellen, 
haben Sie ihn zu irgendwas beauftragt bzw. haben Sie ihm eine Vollmacht für die Bestellung gegeben?   
 
(All dies liegt der Redaktion mit gegenteiligen schriftlichen Aussagen und weiteren Dokumentationen vor). 
 



 



 
Der Richter hat ausgeführt, warum Frau Stange das erst am 13.12.2016 vortrage, nachdem Herr Pauli 
ausdrücklich als Zeuge benannt war und mangels einer anderen Sichtweise nicht vorgeladen wurde. Da sie 
keine Stellungnahme abgegeben habe, könne Frau Stange allein deshalb den Prozess verlieren. Frau 
Stange erwiderte darauf, dass sie dann in Berufung gehe und sich mit der DB-Rechtsabteilung berate. 
Der Richter wies das zurück: die originäre Klagesumme liege unter € 600,-, alle anderen Ausgaben und 
Auslagen seien selbstverständlich zusätzlich zu bezahlen. Auf ein Einigungsangebot befragt, bot Frau 
Stange die Zahlung der originären Rechnung durch die Deutsche Bank ohne die Zusatzauslagen an. Alles 
andere müsse sie mit der Rechtsabteilung besprechen. Auf Befragen habe ich dem Richter bestätigt, dass 
ich dem anwaltlichen Antrag mit Erstattung aller Auslagen folge. Mit dieser Entscheidungsgrundlage wurde 
der Prozess mit Hinweis auf das voraussichtliche Urteil gegen Frau Stange beendet. 
Bei einem gestrigen Telefongespräch mit Herrn Tino Pauli hat mir  dieser erklärt, dass Frau Stange lügt.  
Frau Stange hat in der ersten Novemberwoche 2014 zu dem (gedruckten und versandten) Referatsthema 
von ihr zugestimmt; am 18.11.2014 hat sie dem Gravur- und Auszeichungstext endgültig zugestimmt. Dies 
wiederum hat uns Pauli für die am 07.12.2014 vergebene Auszeichnung im November freigegeben. Die 
beiden für die DB eigens gravierten Auszeichnungen und die Urkunde wurden auch ohne jede Anmerkung 
entgegengenommen (Beweis: Foto im Netz). 
 
Frau Stange erschien – wie bei der Verhandlung – als Deutsche Bank-Vertreterin. Herr Pauli hat „belegt“, 
dass Frau Stange vorsätzlich falsch ausgesagt hat: „Sie hat nicht am Tag der Preisverleihung mitgeteilt, 
nicht zu kommen, nicht zu referieren und keine Preise anzunehmen, weil Ihre Zusage bereits vorlag und sie 
spätestens Mitte November brieflich die gedruckte Einladung hatte. Im Übrigen sei unwahr, dass Herr Pauli 
sie bedrängt habe, den Termin doch wahrzunehmen, weil er das Projekt nicht vorstellen könne. Wahr sei 
vielmehr, dass Pauli das gesamte Projekt-Referat mit Power Point und TV-Einspielungen vom Kanzleramt 
Wochen vor der Veranstaltung vorbereitet und mit Frau Stange abgestimmt habe. Pauli habe die Fertigung 
als Originalbeleg für die abendliche Einspielung sowie den Mitschnitt der Preisverleihung mit dem Referat 
der Frau Stange sowie dem Foto der Preisübergabe am 08.12.2014 rein vorsorglich als Beleg-DVD an die 
Medienreport Verlags-GmbH geschickt.“  
„Bei heutiger Durchsicht bestätige ich:  Wir haben die Original-DVD mit allen Projektdaten und den Film 
(Erstelldatum 12.06.2014) sowie den Bildern vom Bundeskanzleramt – datiert vom 29.08.2014 – gefertigt am 
03.06.2014 lt. Eigenschaften Autor und Fotografie Tino Pauli Foto & Mediendesign. Wir haben auf einer 
weiteren DVD vom 08.12.2014 die freigegebenen Originalfotos* der Preisverleihung und den 
Referatsmitschnitt mit den von Tino Pauli für die für Petra Stange, der Preisverleihung und den 
Referatsmitschnitt mit den von Tino Pauli für die für Petra Stange, Deutsche Bank, gefertigten ppt-Bild- und 
Filmeinspielungen“, so der Veranstalter. 



*Beweis (Stange 3. v.l.) 
Da die Zusammenstellung von Tino Pauli eigens für Frau Stange vorher angefertigt wurde und ersichtlich 
abgenommen war, hätte Herr Pauli ggfs. den gleichen Vortrag halten können. Frau Stange hat das Gericht 
offenbar auch diesbezüglich getäuscht: Es stand außer Frage, dass das Projekt nur von der verantwortlichen 
Vertreterin der Deutschen Bank präsentiert werden konnte und es überhaupt nicht möglich war, dass dies 
ein Unternehmensfremder präsentieren konnte und durfte. Rechteinhaber des Projektes blieb zweifellos der 
Arbeitskreis „Gassenhauer“. Medienreport GmbH konnte in der Dienstleistereigenschaft als Veranstalter des 
europäischen Meisterwettbewerbes Corporate Media nur feststellen, dass sie alle Leistungen erfüllt hatte 
und die Lügengeschichten sowie die scheinbare Deckung durch die DB-Rechtsabteilung nicht erklären 
konnte. Dass der Veranstalter zur Vermeidung eines Rechtsverfahrens entgegenkommend sich an die 
verantwortlichen Vorgesetzten der DB-Direktorin, darunter Christian Sewing, wandte, den Verlauf darstellte 
und den bisherigen Aufwand berechnete, blieb Jahre ergebnislos auf dem Schreibtisch von Christian Sewing 
und der DB-Rechtsabteilung liegen. Ob Wirecard, Trump oder Kirch – zu den Compliance-Regeln vieler 
deutscher und internationaler Banken und Sparkassen zählt zweifellos nicht zwingend kaufmännische Ehre 
und kaufmännischer Anstand. Dies beweisen BGH-Urteil seit 2015 in ihren Entscheidungen, wonach kein 
Vertragswiderspruch keine explizite Vertragszustimmung bedeutet oder wo Sub- und Sonderverzinsungen 
rechts- und sittenwidrig sind und zurückgezahlt werden müssen – wenn man Verbraucher und Kreditnehmer 
bankenseitig fristgemäß informiert hätte.  

           



 

 
Die Deutsche Bank hat den Vorgang und Hintergrund entgegen ihrer mündlichen Zusage und klaren Haftung 
bzw. Mithaftung wegen Zustimmung zu diesem Vorgang nie geregelt. Der Rechtstitel gegen P. Stange 
wurde weder mit Lohnpfändung noch durch freiwillige Zahlung mit Zinsen bis heute ausgeglichen.             
Ein Haftbefehl wurde niemals vollzogen, weil Frau P. Stange angeblich weder in ihrer Wohnung noch in der 



Deutschen Bank anzutreffen war. Die Deutsche Bank gab bis heute keine Auskunft, wo die Direktorin heute 
beschäftigt ist, wie sie die öffentliche Täuschung durch solche Projekte erklärt und warum sie  für ihre 
Beauftragung und juristische Betreuung nicht haftet. Die Deutsche Bank hat insbesondere ihr Wissen und 
die Stange-Beauftragung nicht bestritten – und dafür Medienreport noch neben einem Reputationsschaden  
zusätzlich einen fünfstelligen Schaden für Anwalts- und Recherchekosten verursacht. Wie weit die Macht der 
Banken reicht: Die DB-Direktorin konnte an ihrem Arbeitsplatz und ihrem Wohnort vom 18.08.2017 bis heute 
nie angetroffen und verhaftet werden. Wer die nachstehenden Rechtsauskünfte liest, weiß, welche DB-
Positionen jeden erwarten. Da braucht man schon wie bei Wirecard eine leibhaftige Bundeskanzlerin, die 
„startsocial“ ebenso als Etikett und Empfehlungsmarketing braucht, wie die Allianz, Deutsche Bank, Pro7 
oder McKinsey und die weiteren Vereinsmitglieder. Ob Frau Dr. Merkel immer wusste, vor welche legitimen 
und illegitimen Karren sie gespannt wurde. Minister Dr. Helge Braun wird’s wissen. 
 

 
(Fotos Quelle soweit erkenntlich: Tino Pauli Mediendesign). 

 

 



Die schwarz-grün-grün-schwarze Baden-Württemberg-Co nnection, die MFG, die  Filmakademie- und 
mediale Hochschulszene und die LB-Bank-Standortentw ickler                Norbert Schreiber, 01.05.2021 
 
Nicht minder widerwärtig, unqualifiziert und inkompetent stellen sich die Machenschaften und Diffamationen 
der alten und aktuellen Vertreter der grün-schwarz-grünen B-W-Konstellation dar, die offenbar immer noch 
existente hiesige Medienfürsten und ihre destruktive Sachbearbeiter-Standortpolitik nur zu ihren eigenen 
Vorteilen und den Vorteilen eines kleinen eingeweihten Professoren- und Nutzerkreises mit teils höchst 
raffinierten Rechtskonstruktionen sichern.  War die Schwarz-rote Medienpolitik des Landes Baden-
Württemberg bis in die 90er Jahre noch verträglich, innovativer, zukunftsgerichteter und standortförderlich, 
sorgte die MFG mit ihrem Geschäftsführer Klaus Haasis und seinen  Helfern wie Peter Marquardt, heute 
HDM-Kanzler und gleichzeitig Geschäftsführer des HDM-Fördervereins, mit immer neuen scheiternden 
Projekten für die Standortschwindsucht des ursprünglich großen namhaften Wirtschaftsclusters Medien 
print/nonprint/IT. Immer als Partner dabei: die manchmal störende, manchmal zerstörende für den IFPA-
Award nominierte LB-Bankgruppe und ein unqualifizierter Beraterkreis, den man zuletzt nur bei Ministern 
von Kultus, Wissenschaft, Recht und Innen schwarz-schwarz-schwarz-grün und dem „Medienbeauftragten“ 
Kretschmanns wirklich festmachen konnte. Selbst wenn man Ministerin Bauer naive Gutmütigkeit 
unterstellte, sie hat im universitären Wissenschaftsbereich weder richtig kontrolliert noch bei rektal-rektoralen 
Vertragsfortschreibungen auch in der Filmakademie und der Hochschule für Medien dargelegte 
Scheinerfolge durchschaut. Filmakademie-Auszeichnungen sind in der Pfeife zu rauchen, wenn Lehrende 
Nebenerwerbe für sich und gegen den Markt generieren und Lernende keinen Job kriegen, weil es keine 
Aufträge und freie Arbeitgeber mehr gibt. Jedenfalls immer weniger.  
„Transfer“ heißt die raffinierte pitoreske Nebenverdienstvariante bei HDM-Professoren, die dem Markt sehr 
anspruchsvolle Aufträge entziehen. Sehenden Auges gedeckt durch den Landesrechnungshof, der 
Untersuchungen verweigert, weil er bei der Filmakademie B-W vorgeblich vor zehn und mehr Jahren auf 
Rückfragen Antworten bekommen hat, die ihm noch heute genügen – und damals wie heute 
betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und bildungspolitischer Mist waren. Kein einziger FdM-
Medienberater-Experte wurde befragt.  

 
Während die einen nach Aufdeckung Verdeckung, Hausverbot und öffentlich-wirtschaftliche Liquidierung 
verfolgen, gehen die anderen mit dem Ex-Lehrenden und dienstältesten Vorstand des HDM FöV nach 36 
Jahren nur mit seiner Entsorgung und systematischer Entfernung seiner Publizierungen seit 1974 aus der 
Universitätsbibliothek vor. Je nach Zählweise handelte es sich um mindesten überlassenen 20 
Medienfachbücher und  mehreren hundert Print-/Nonprint-Publikationen, auf deren Basis unzählige 
Studenten/innen und Lehrende überhaupt ihren Beruf gelernt haben. Die Zeit der an die Kompetenzrückkehr 
glaubenden Ministerialvertreter (Jochen Laun, 2013) ist vorbei. Die Zeit der Offenlegung, Benennung, 
Haftung und Entfernung sollte Kompetenz, Anstand, Kultur und gesellschaftlichspolitisch verantwortliches 
Handeln  Raum geben. Keine Vorlage, kein Foto ist gefälscht, Abdeckungen wurden auf das Notwendigste 
reduziert, weil Fürsten und Verursacher von Eingriffen und Fehlentscheidungen gern mittels 
Persönlichkeitsrechtsklagen sich von gesellschaftlicher Haftung entziehen. 



 
 



 



Schreib-, Haus- und Kritikverbot nach aufgedeckten betrügerischen Wettbewerbseingriffen 
und Auftragsproduktionen von studentischen Billigkräften mit von Steuer bezahlten Studio-
Ressourcen.  

 



 
 



 
 
 



 
 



 



 
 
Unter der Kontrolle der Landesregierung Baden-Württemberg, des Wissenschaftsministerium von 
Theresa Bauer, diverser Aufsichtsräte, unterstützende L-Banken und des Landesrechnungshofes 
treibt nicht nur die Filmakademie mit der MFG exotische standortzerstörende Sumpfblüten, auch 
die HDM Hochschule der Medien Stuttgart verweigert Mitgliedern des HDM-Fördervereins Jahre 
die Vorlage, Durchsicht und Kontrolle privater Professoren-Geschäfte. Der Förderverein ist Inhaber 
der HdM Transfer- & Weiterbildungsgesellschaft mbH Stuttgart. Sichtweise des Vorstandes 2011:  



 



 



 


